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Verfügung. des Reichskanzlers, betreffend die Ermächtigung des Bezirksrichters
in Muausa zur Eheschließung und Beurkundung des Personenstandes.

ç Vom 19. Juni 1906.

Auf Grund des § 7 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. S. 813) wird in Ergänzung der
— vom 15. September 1900 (Reichs-Anzeiger dom 15. September 1900) der Bezirksrichter in

a und sein jedesmaliger Stellvertreter innerhalb seines Amtsbezirks zur Eheschließung und Be-
mrüundung des Personenstandes in Gemüßhelt des Gesetzes vom 4. Mal l8yolGunkeßGesesg-. G. 595
Reichs-Gesehbl. 1896 in “ esehes vom 4. Mal 1870 (Bundes-Gesetl. "

Berlin, den 19. Junl 1906. «

. Der Reichskanzler.

Im Auftrage: E. Hohenlohe.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend das Usinja-Goldfyndikat.
Vom 22. Juni 1906.

Die unter dem 28 Januar 1899 2 5.3 «
· · em Usinja-Goldsyndilat erteilte Konzession zum Schürfen und

Bergbaubetriebe auf dem durch die Bekanntmachung des Katserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika
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vom 6. Januar 1899 (D. A. L. G. J. S. 587) nãher bezeichneten Gebiet in Deutsch-Ostafrika ist mit dem
30. Juni 1905 erloschen. "

Berlin, den 22. Juni 1906.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: E. Hohenlohe.

Runderlaß Nr. 195 des Gouverneurs von Kamernn, betreffend Waffenkontrolle.

. Vom 1. März 1906.

Unter Aufhebung der Runderlasse vom 6. April 19017) und vom 19. April 19015#) treten mit

sofortiger Wirkung die in anliegender Verfügung enthaltenen Bestimmungen in Kraft.
Zu denselben bemerke ich folgendes:
Die in § 4 vorgeschriebene Nachweisung ist nach anliegendem Muster zu führen.
Nach Monatsschluß hat eine gegenseitige Bekanntgabe der inzwischen erteilten Genehmigungen in

der Weise zu erfolgen, daß die im § 1 erwähnten Aufsichtsbehörden Auszüge aus ihrer Nachweisung für
den abgelaufenen Monat nach anliegendem Muster sowohl unter sich selbst auswechseln, als auch an jede

nicht zu den Aufsichtsbehörden gehörende Dienststelle (Bezirksamt, Station, Residentur) übersenden. Die
Auszüge sind geordnet aufzubewahren. ,

DabeiistfolgendesVekfahrenzubeachtemHandeltessichumdieBenachrlchtigungeiner
Genehmigung, so ist der mit (römisch) 1 bezeichnete Abschnitt zu verwenden. Soll die erste Umschreibung
den anderen Dienststellen mitgeteillt werden, so ist der mit (römisch) II bezeichnete Abschnitt zu verwenden,
bei der zweiten Umschreibung derselben Waffe der mit III bezeichnete Abschnitt und so fort. Hierdurch

*) Im Kolonialblatt nicht abgedruckt.

Muster A.

I. I. III.
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— Dienststelle kontrollieren, ob ihr von den Aufsichtsbehörden alle Genehmigungen zum Führen von
Hoten beziehungswelse Veränderungen im Besitz einer Waffe auch mitgetellt worden find; denn die

roachrichtigungen müssen ihr stets in fortlaufender Reihenfolge zugehen. Durch diese Art der Kontrolle
wird jede Dienststelle in den Stand gesetzt, jederzeit prüsen zu können, welche Waffen ein Europäer zu

führen berechtigt ist, bezlehungsweise über welche Waffen er einen Nachweis zu liefern hat.

v Über die zum Einzug gelangten Gebühren für Waffenerlaubnisscheine ist ein Verzeichnis unter
Nohung des anliegenden Formulars C 427) beziehungsweise 42 7) zu führen. Die weitere Behandlung

selben und die Verrechnung der Gebühren ergibt sich aus dem Vordruck desselben.

so Da die Waffenkontrole durch für das ganze Schutzgebiet fortlaufende Nummern zu erfolgen hat,
werden den in § 1 genannten Uufsichtsbehörben bestimmte Nummern für die Abstempelung zugewiesen:

Das Bezirksamt Duala erhält Nr. 1 bis 300
- - Victoria - ·: 301 = 500

- - - 601 -700

- - Edea - = 701 800

Die Station Rio del YHr301 900
- - ODssidinge 901 = 1000

:„CLampo - - 1001 = 1100

- :Molundu - = 1101 1200

Die Residentur in Gerun . 1201 = 1300.

Sobald eine dieser Nummernserien annähernd erschöpft ist. hat die betreffende Dienststelle die Auf-
vabe *—* Nummernserie sofort beim Gouvernement zu beantragen.

blauf der Gältigkelt früher ausgefertigter Erlaubnisscheine, welche durch die oben bezeichnete

')Im Kolonialblan nicht abgchruckt.

— —. Muster A.
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Nummerrnfolge noch nicht festgehalten werden, sind die betreffenden Waffen durch die in Betracht kommenden
Stellen zu streichen und neu abzustempeln.

Die zur Abstempelung der Waffen erforderlichen Stempel sind den betreffenden Dienststellen durch
das Hauptmagozin inzwischen überwiesen worden. Die Stempel haben die Inschrift „Eingetragen“ nebst
dem Ortsnamen der Aussichtsbehörde. - « «

Damit die Dienststellen über die bisher erteilten Genehmigungen zum Führen von Waffen sich
unterrichten können, werden Auszüge aus den bisher bei den Bezirksämtern Duala, Victoria und Kribi
geführten Kontrollregistern dorthin übersandt werden. Die bislang den Schutztruppenangehörigen gewährte
Vergünstigung, ungestempelte Schußwasfen führen zu dürfen, ist aufgehoben. Die Inhaber solcher un-
gestempelten Waffen sind zur nachträglichen Anmeldung verpflichtet.

Buea, den 1. März 1906.

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur.
Mueller.

Verfügung des Gouverneurs von Kamernn, betreffend Waffenkontrolle.
Vom 1. März 1906. «

§ 1. Die zur Erteilung der Genehmigung zum Führen von Präzisionswaffen und zum Ausstellen
von Waffenerlaubnisscheinen zuständigen Aufsichtsbehörden sind:

Das Bezirksamt Duala, Die Station Campo,
- - dea, - - Molundu,

- - Kribi, - - Ossidinge,

- - Victoria. - Rio del Rey,

.Residentur Garua.

§ 2. Wer eine Schußwaffe führen will, hat bei der nächsten Auffichtsbehörde einen entsprechenden
schriftlichen Antrag unter Vorführung der Wafsse zu stellen. Von letzteren kann bei Umschreibungen ab-
gesehen werden, wenn die Waffe bereits gestempelt und der Stempel noch deutlich zu lesen ist.

Wohnt der Antragsteller in einem anderenBezirk, so hat er dem Antrage noch eine Bescheinigung
dieser Behörde dahingehend anzuschließen, daß ihm die Genehmigung zum Führen der Waffe
unbedenklich ertellt werden kann. Den Anträgen auf Umschreibung von Waffen ist der früher ertellte
Erlaubnisschein anzuschließen.

- § 3. Falls irgendwelche Bedenken gegen die Person des Antragstellers bestehen und die Auf-

sichtsbehörde den Antrag von sich aus nicht ablehnen will, ist das Gesuch unter Darlegung des Sachverhalts
dem Gouvernement zur Entscheldung weiterzugeben.

Über Anträge Farbiger entscheidet ausschlleßlich das Gouvernement.
§ 4. Die Aufsichtsbehörde trägt dle Waffe in eine Nachweisung ein. Hierbei ist dieselbe genau

nach ihrem Modell oder System unter Angabe des Fabrikanten und der Fabriknummer sowie sonstiger
charakteristischer Merkmale zu bezeichnen, so daß die Waffe, falls sie wegen zu geringer oder überhaupt
nicht vorhandener Holzteile zum Abstempeln sich nicht eignet, auch ohne Stempel wieder zu erkennen ist.

§ 5. Die Waffen sind nach Eintragung in das Verzeichnis mit einem runden 14 mm großen
Stempel und unmittelbar darunter mit 3 mm großen Ziffern zu stempeln.

In dem gleichzeitig auszustellenden Erlaubnisschein, dessen Ausfertigung genau nach dem Vordruck
und in Anlehnung an die Eintragung in der Nachweisung zu erfolgen hat, ist die Stempelnummer auch
dann zu vermerken, wenn dieselbe aus den in § 4 angeführten Gründen der Waffe nicht aufgedruckt
werden konnte. .

§6.DieGäbühreafürbieErteilungderErlaubnisznatsühreneinerWasseimBetragevou
öMarkerhebtdasZollamtamSisederAussichtsbehdkdebeziehungsweise,woeiniolchessichnicht
befindet, die Bezirksamts= usw. Kasse bei Aushändigung der Waffe beziehungsweise des Erlaubnisscheines.

§ 7. Die Aufsichtsbehörden haben halbjährlich, d. i. zum 1. der Monate April und Oklober über
die im letzten Halbjahr vorgekommenen Genehmigungen und Umschreibungen Auszüge aus den Nachwelfungen
(§ 4) dem Gouvernement vorzulegen. ’

8 8. Diese Verfligung tritt sofort in Kraft.

Buea, den 1. März 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

J. V.: Mueller.
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Bekanntmachung des Gonverneurs von Togo, betreffend den Gonvernementsrat.

Vom 17. Mai 1906.

Zu außeramtlichen Mitgliedern des Gouvernementsrats für das Rechnungsjahr 1906
sind ernannt:

Präfekt Bück in g in Lome, Kaufmann Lutze in Anecho,
Missionar Däuble in Lome, Kaufmann Richers in Anecho,
Kaufmann Grunitzky in Lome, Pflanzungsleiter Woeckel in Kpeme;
Kapitän Krohn in Lome,

zu stellvertretenden außeramtlichen Mitgliedern:

Kaufmann Hundt in Anecho, Pflanzer Schleinitz in Kpeme,
Kaufmann Klingler in Lome, Missionar Schröder in Amedschowe,
Pater Kost in Lome, Kaufmann Walterhöfer in Lome.
Kaufmann Puls in Anecho,
Lome, den 17. Mal 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

IJ. V.: Hansen.

Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend die Ein-
wanderung in das deutsch-sädwestafrikanische Schutzgebiet. Vom 15. Deßember 1905.

Auf Grund des § 15 des Schußgebletsgesetzes (Reichsgesetztlatt 1900, S. 813) sowie des § 5
vder Verfügung des ihch 550  September 1908 betreffend die seemannsamtlichen und die
nularsschen Besugnisse und das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten Afrikas und der

üdsfee, wird hiermit verordnet, was folgt:

1. Die Einwanderung in das Schutzgebiet kann von der zuständigen Behörde untersagt werden,
wenn der Einwanderer: ·

1. ein Nichtwelßer ist,

2. sich über seine Person nicht hinreichend ausweisen kann,
3. keinen hinreichenden Unterhalt für sich und seine Familie nachzuweisen vermag,

E 1q2. wegen seines körperlichen Zustandes voraussichtlich nicht in der Lage ist, sich dauernd selbst
erhalten,

5. die Unzucht gewerbsmäßig betreibt oder der gewerbsmäßigen Unzucht Vorschub leistet,
6. eine Gefahr für die Ruhe des Schutzgebietes oder die öffentliche Sicherheit bildet.

Wohnsi 2. Nicht untersagt werden darf die Einwanderung ollen Personen, die im Schutzgebiet ihren
ohnsitz haben.

§ 3. Bestehen in dem Lande, aus dem der Einwanderer zugereist ist, Einwanderungsbeschrän=
kungen, die seine Rückkehr dorthin ausschließen oder in Frage stellen, so ist ihm die Einwanderung nur
gestattet, wenn er außerdem eine Bescheinigung der zuständigen deutschen Konsularbehörde darüber vorlegt,
daß seiner Einwanderung in das Schutzgebiet von seiten dieser Konsularbehörde Bedenken nicht
entgegenstehen.
d 8 4. Elner Person kann gegen Hinterlegung einer Sicherheit die Einwanderung unter der Be-
dinaung der nachträglichen Beseitigung des Untersagungsgrundes gestattet werden. In elnem solchen Falle
te wenn innerhalb einer Frist von sechs Monaten vom Tage der Ankunft der Untersogungsgrund nicht

seltigt oder ein neuer Untersagungsgrund entstanden ist, die Abschiebung des Einwanderers verfügt
werden. Die hinterlegte Sicherheit verfällt alsdann dem Landesfiskus zur Deckung der Abschiebungskosten.

— 8 . Die Schiffer sind bei Vermeidung einer Geldstrase bis zu 150 Mark verpflichtet, der zu-
den gen Behörde alsbald nach ihrem Eintreffen in einem Hafen des Schutzgebiets eine Possagierliste nach

anliegenden Schema einzureichen. Diese Liste ist vom Schiffer mit der persönlichen Versicherung zu Abh

— nach seinem besien Wissen angefertigt und nach pflichtmäßlger Prüfung von ihm als richtig S. 4h#uch

20 gi worden sel. rG1 ver sch eder . beien die winun *
 e d. Wer den Vorschriften der 1 bis 4 zuwider sich oder einem anderen die Einwanderung

lNNx zu verschaffen zoe wird mit einer Geldstrase bis zu 600 Mark oder Gefängnis bis

deschen minen bestraft. Auch kann der entgegen diesen Bestimmungen Eingewanderte wieder ab-

§ 7. Dieese Verordnung tritt mit Ausnahme des § 3 mit dem 15. Februar 1906 in Krast.
Windhuk, den 15. Dezember 1905.

Der Kaiserliche Gouverneur.

v. Lindequist.
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eingetroffenen schfre Kapiin angenommen sind, und in
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Nalionalität

zu

Vorname männlich weiblichTagZuname

(Vorgeschriebene Versicherung des Kapitäns.)

Bekanntmachung desBezirksamtmanus in Ponape, betreffend die Fahr= und
Frachtpreise auf dem Reg sch „Ponape“.)) Vom 7. März 1906.

A. Fahrpreis einschlielich Versegun für Kajütspassagiere . pro Tag 7.00 Mk.
eckpassagiere (nur Farbige). . - e 2,00 -

Der dehncs iu Pflonzungsorbelter unterliegt der Vereinbarung von
Fall; Höchslbetro elnschlleßlich Verpflegunng 19,50Angebroge — zählen für voll.

B. Fracht innerhalb des Inselgebletes pro Kubikmeter oder 100 kg:
bei Entfernungen bis zu 800 Seemeilen.. 5,00 Mk.,
bei weiteren Entfernungen 15.00
Minimalfracht. 39,00 -

Fracht für Kokosnüsse pro Stück 1 Pf.
bei mehr als 1000 Stück mit einer Ermäßigung von 25 v. SHS.

Fracht für Vieh, Holz, Boote sowie Frachten nach fremden Plätzen nach Vereinbarung.

Kopra, Trepang und Haifischflossen sind von der Beförderung ausgeschlossen
Ponape, den 7. März 1906.

Der geschäftsführende LSaiserliche BizegouverneurBer

Personalien.
Seine Majestät der Kaiser hoben Allergnädigst geruht, für die Dauer der gegenwärtig von

ihnen bekleideten Amter: den Kammergerichtsrat Dr. Appelius zum ordentlichen Mitgliede und den

Kammergerichtsrat Mengezum sieltvertretenden Mitgliede des Disziplinarhofs für die Schutzgebiete
zu ernennen.

Der Direktor der Deutschen Togogesellschaft und der Pflanzungsgesellschaft Kpeme, Hupfeld in
Berlin, und der Direktor der Vereinigten Gummiwaren-Fabriken Harburg-Wien, Louis Hoff in Har-
burg, sind für den Rest der bis 30. September 1907 währenden VII. Sitzungsperiode zu Mitgliedern des
Kolonialrats ernannt worden.

ieder Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amts sind mit Wirkung vom 1. April d. Is. ernannt

worden. . bisherigen Gehelmen Sekretariatsassistenten Boyne und Paul zu Geheimen expedierenden

*) Vgl. Deutsches Kolonialblatt 1905, S. 258.
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Letter Wohnsitand Ein- Vestimn · Legiti
(evtl. letzter oder schiffungs- mungs- Reiseziel mations- Bemerkungen

Aufenthaliorh Beruf ¶ hdefen hasen papiere

8 9 10 1 12 18 14

..... .,den...190

(Unterschrift des Kapitäns.)

Sekretären und Kalkulatoren, der bisherige Geheime Kanzleisekretär, Kanzletrat Trantow zum Kanzlei-
vorsteher, die bisherigen Bureaudiätare Lüttke, Häusler, Pflug, Abel, TrautmannzuGeheimen

Sekretariatsaffstenten, die bisherigen Bureaudiätare Büttner, Henkel, Bollensdorff, Hoffmann,
Kurze, Uecker zu Geheimen Registraturassistenten und die bisherigen Bureaudiätare Dietzel, Brösicke
und Schlötcke zu Legationskassenaffistenten.

Naiserliche Schugtruppen.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.
A. K. O. vom 14. Juni 1906.

Freiherr v. Ledebur, überzühliger Hauptmann, am 14. Juni d. Is. aus der Schutztruppe ausgeschieden,

mit dem 15. Juni d. Is. als Hauptmann im 2. Garde-RegimentzuFußangestellt und zugleich
bis auf weiteres ohne Gehalt aus Militärfonds zur Dienstleistung beim Auswärtigen Amt kommandiert.

v. Beringe, Hauptmann und Kompagniechef, am 30. Juni d. Is. aus der Schupttruppe ausgeschieden
und mit dem 1. Juli d. Is. als Rittmeister mit Patent vom 27. Januar 1900 und Eskadronschef
im Dragoner-Regiment von Wedel (Pommerschen) Nr. 11 angestellt. «

v. Fiedler, Hauptmann und Kompagniechef, «

v. Stuemer, Oberleumant,
Exner, Stabsarzt, und Dr. Leupold, Oberarzt, — Anträge um Belassung bei der Schutztruppe

auf weitere 2/ Jahre genehmigt.

Schutztruppe für Südwestafrika.
A. K. O. vom 14. Juni 1906.

Am 30. Juni d. Js. aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. Juli d. Is. im Heere angestellt:

, . die Leutnants: T

v. Hoffmann in der Feldfignal-Abtellung im 2. Gorde-Ulanen-Regiment, -

Edler Herr und Freiherr v. Plotho in der 2. Feldartillerie-Abteilung im 2. Garde-Feldartillerie-
Regiment und -

v. Studnitz im 4. Garde-Feld » '- -

Nordspcki Major, von der Stellung als Kommandeur der 1. (Fuhrpark) Kolonnen-Abteilung enthoben.
v. Fritsche, überzähliger Major und Kolonnenführer in der 1. (Fuhrpark-) Kolonnen-Abteilung, zum

ommandeur dieser Kolonnen-Abtellung ernannt.
v. Koppy, Hauptmann und Kompagniechef im 1. Feldregiment, wird vom 1. Juli bis 8. September d. Is.

zur Dienstleistung beim Ulanen-Regiment Kaiser Alexander II. von Rußland (1. Brandenburglschen)
Nr. 3 kommandiert. «

ssflkssss 4

8
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Es werden versetzt:
die Oberleutnants:

v. Stephani im Felbvermeffungstrupp in die Schutztruppe für Kamerun,

Doering (Otto) im Feldvermessungstrupp in das 2. Feldregiment,
Roosen und v. Stülpnagel in den Feldvermessungstrupp sowie
Dr. Kuhn, Stabsarzt, zum Oberkommando der Schutztruppen.

Es werden befördert:

die Oberärzte:

Dr. Moaillefert, Dr. Snlte(Botho), diese beiden mit Patent vom 29. Mai 1906, und
Dr. Summa —zu Stabs

Urlaub zur miepergerhellan. der Gesundheit nach Deutschland bewilligt:

den Oberleutnants:

Stuhlmann, im Anschluß an den ihm vom Reichskanzler (Oberkommando der Schutztruppen) bis zum
2. Juni d. Is. gewährten Urlaub ein viermonatiger Nachurlaub und

v. Kleist, im 2. Feldregiment, im Anschluß an den ihm vom Reichskanzler (Oberkommando der Schut

truppen) bis zum 22. Juni d. Is. gewährten Urlaub ein viermonatiger Nachurlaub sowie
Rohne, Leutnant in der 2. Feldartillerie-Abteilung, im Anschluß an den ihm vom Reichskanzler (Ober=

kommando der Schutztruppen) bis zum 23. Jum d. Is. gewährten Urlaub ein sechsmonatiger
Nachurlaub.

Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 13. Juni 1906.

Ahlemann, Feldintendamturratg scheidet mit dem 31. Juli 1906, behufs Wiederanstellung im Bereiche der
Königlich Praußischen Herresverwaltung (Vorstand der Intendantur der 14. Divifion) aus der

utztruppe aus.

Verfücung des neichstentln (Oberkommando der Schutztruppen) vom 18. Juni 1906.
Kerinn ktor, mit dem 30. Juni d. Is., behufs Wiederanstellung im Bereiche

4 Königlich Preußischen Heeresverwaltung (als Vorstand der Garnisonverwaltung zu Görliy)
aus der Schutztruppe ausgeschieden.

Schutztruppe für Kamerun.
A. K. O. vom 14. Juni 1906.

Dr. Zupitza, Oberstabsarzt, ein Patent seines Dienstgrades vom 29. Mai 1906 erhalten.

Liste, Oberarzt, Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere zwei Jahre nu-r

Seine Majestät der Kaiser haben Allergnödigst geruht, den nachbenannten offgieren usw. der
Schutztruppen folgende Auszeichnungen zu verleihen:

Fhuttu#de fürDeutsch- Ostafrika.
A. K. O. vom 8. Juni 1906. 6

Die Schwerter und die Königliche Krone zum Roten Adler-Orden 4. Klasse:

dem Major Freiherrn v. Schleinitz;

die Königliche Krone zum Roten Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern:
dem Hauptmann Sehfried;

den Roten Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern und der Königlichen Krone:

den Hauptleuten Rigmann, diesem unter Belassung desahn unter dem 8. Dezember 190 verliehenen
Roten Adler-Ordens 4. Klasse und v. Hassel so

dem Stabsarzt Dr. Lott, diesem unter Belassung des eunter dem 21. August 1902 verliehenen Roten

Adler-Ordens 4. Klasse;

die Schwerter zum Roten Abler-Orden 4. Klasse:
dem Hauptmann Merker;

den Roten Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern:

den Hauptleuten Fonck (August), Wunderlich und v. Grawert (Gideon),
den Stabsärzten Dr. Skrodzkt und Dr. Engeland;
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den Königlichen Kronen-Orden 3. Klasse mit Schwertern am zweimal schwarz und dreimal

weiß gestreiften Bande:
dem Major Johannes;

den Königlichen Kronen-Orden 4. Klasse mit Schwertern:
den Oberleutnants v. der Marwitz, Wendland, Frank, Pierer, Knecht, Schulz, v. Krieg,

Klinghardt und Tiller, - «

den beutnen Kramer, Lincke, Gudowius, Spiegel, Schön, v. Lindeiner gen. v. Wildau und
ibberns,

den Leutnants der Reserve Methner (Wilhelm) von der Reserve des 4. Oberschlesischen Infanterie-Regi-

ments Nr. 63 und Schulz (Paul) von der Reserve des 5. Großherzoglich Hessischen Infanterie-

d Regiments Nr. 168;
en Oberärzten Ullrich, Dr. Stolowsky, Dr. Brünn und Dr. Schumacher sowie

dem Zahlmeister Klinkert;
das Militär-Ehrenzeichen 1. Klasse-:

den Sergeanten Pietsch,
den Unteroffizieren Dornseiff und Walch,
den Sanitätssergeanten Ludszuweit und Bach sowie

em Sanitätsunteroffizier Prinz;

dem 8 das Militär-Ehrenzeichen 2. Klasse:
em Zahlmeisteraspiranten Vogt,

dem Oberfeuerwerker Knoke,
en deltir ein Lachenmair, Münzner, Colberg, Heilmann, Hoenicke, Franz, Röser und

andau,

der Sergeanten Schiele, Glatzel, Zühlsdoff, Holzhausen und Lenzen,
en Unteroffizieren Friebe, Hofmann (Johannes), Rohde, Koch, Gohr. Pütthoff, Pestrup,

d Grimm, Scholz und Woerz,
en Sanitätsfeldwebeln Eckert und Leder,

den Sanitätssergeanten Knispel und
dem Sanitätsunteroffizier Hiese; ·

· das Allgemeine Ehrenzeichen:

dem Zahlmeisteraspiranten Schepler,
Feldwebeln Daubenspeck und Opalla,

den Sergeanten Mierswa, Schnöckel und Westphal.

Außerdem den nachbenannten farbigen Angehörigen der Schutztruppe:

d die Krieger-Verdien stmedaille 1. Klasse in Silber:
em Effendi Plantan; I

den die Krieger-Verdienstmdaille 2. Klasse in Gold:
Sols Suedi wadi Hakuti und Farag Murat; dem Betschausch Risgalla Mohamed und dem

Schausch Kipalla; «

den B die Krieger-Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber:

eAschauschen Mohamed Arfan, Hasali, Bachit Mohamed, Said Ali, Ali Gaber Mohamed,
Naber Uarag, Adam Mohamed, Kastiku, Mdimi, Mabruk Hussein und Matke

ani; · «

den Schanschen Alfani, Faragalla, Makaboli, Bedi bin Abdalla, Jaden Abdalla, Mabruk
nat, Fmant, Abdalla Hussen, Marikebu, Salim, Sellman, Maloda undMibara ;

den Ombe tas Msafiri, Sabatele, Muni chante, Mohamadi Ndira, Mohamed Cheralla,
Mcchamoyo, Mali mingil, Ndarama, Nauke, Mohamadi, Maganda, Hemedi bin

den uskaris en und Abdalla Raschid,
mtonumbum= Ali Kibranuka, Tangulia, Maganga, Zindano, Kilima njia, Kampi
miaon zalim, Surur Mohamed, Mslaba, Ramasan, Hassan Schech, Maguru, Ki-
Mi- ideer uli25 Amdalla, Fargalla Sudani, Isa, Mohamed Idris, Letekamba,

a;
den Sols Mohamed Achmet und Achmet Cher.

Ferner die Kronen-Orden-Medaille: dem Dolmetscher Thoma (Syrier).



Schutztruppe für Kamerun:

A. K. O. vom 8. Juni 1906.

Die Schwerter zum Roten Adler-Orden 4. Klasse:

dem Hauptmann v. Krogh;
« den Roten Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern:

dem Hauptmann Schniewindt,
dem Oberleutnant Schipper und
dem Leutnant Rausch;

die Königliche Krone zum Roten Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern und das schwarze

Band mit weißer Einfassung zu diesem Orden, an Stelle des ihm seinerzeit verliehenen
weißen Bandes mit schwarzer Einfassung:

dem Oberstabsarzt Dr. Zupitza;

den Königlichen Kronen-Orden 3. Klasse mit Schwertern:
dem Hauptmann Zimmermann;

den Königlichen Kronen-Orden 4. Klasse mit Schwertern:
dem Oberleutnant Menzel,
dem Leutnant Werner und

dem Oberarzt Eckhardt; «

das Militär-Ehrenzeichen 1. Klasse:

dem Feldwebel Merz, dem Sanitätsfeldwebel Wenzel und dem Bäüchsenmacher Eichenhofer;

das Militär-Ehrenzeichen 2. Klasse:
dem Sanitätsfeldwebel Scheer.

Ferner: f

«A.K.O.vom12.J1m11906.

Die Rettungsmedaille am Bande:

dem Leumant Königs.

Außerdem den nachbenannten farbigen Angehörigen der Schutztruppe:

die Krieger-Verdienstmedaille 2. Klasse in Gold:

dem Sergeanten Obama und dem Gefreiten James Koka; "

die Krieger-Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber:

dem Sergeonten Friemann,
den Unteroffizieren Mikindi, Makfei und Mbaloa,
den Gefreiten Kaybanda, Mba, Makongo und David,
den Soldaten Santi, John, Batenne, Bemann, Isanga II, Sogo, Kusabe, Adigu, Isumba,

Fongo, Ondua, Esumba II, Kolo, Asumfa, Wibbo, Frriemann 1, Vangali, Ndaka,
Wambui, Fore III, Abaft, Fourday, Mayer, Alabe, Mwondo I, Nkongo und
Mussa sowie dem Hornisten #Aband a III.

Seine Majestät der Aaiser haben Allergnädigst geruht, den nachbenannten Offizieren usw. die
Erlaubnis zur Anlegung der ihnen verliehenen nichtpreußischen Orden zu erteilen:

Oberkommando der Schutztruppen:

Der vierten Klasse mit der Krone und mit Schwertern des Königlich
Bayerischen Militärverdienstordens:

dem Major Puder, aggregiert dem 10. Iheinischen Infanterie-Regiment Nr. 161, kommandiert zur
Dienstleistung beim Oberkommando.

Schutztruppe für Südwestafrika:
Der vierten Klasse mit Schwertern desselben Ordens:

dem Oberleutnant Wilm in der 3. Etappenkompagnie;

des Königlich Bayerischen Militärverdienstkreuzes 2. Klasse mit Schwertern:
dem Vizefeldwebel Rübel,
den Sergeanten Schmid und Wehinger,
den Unteroffizieren Bauer, Donderer, Engl, Gräbner, Greil, Rößle, Saller und Schwinn,
dem Unteroffizier und Trompeter Glander,
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den Sanitätsunterofsizieren Görz und S uck,
den Gefrelten Apfelbacher, Akreth, eet Kußmaul, Mayser, Strebelow und Westenauer,
den Reltern Aigner, Düsel, Gbgl, Grünauer, Josun, Kemm, Klemm, Kriegelmeler,

Maurus, Rengsberger, RNriegel, Schreen, Weihrig und Wippenbeck;

des Ritterkreuzes 2. Klasse mit Schwertern des sds Hessischen
Verdienstordens Philipps des Großmüt

den Leutnants Lorenz im 1. Feldregiment und Jaischke in der 1. — Kolonnen-Abtellung:

bes Broßherzoglich Hessischen ulIgemeinen Ehrenzeichenst der Inschrift „Für Tapferkeit
den Gefreiten Hunold, sneihler und Ramer, den Reitern Bertsch, Jertz, Moßner und Eppel-

mann und dem Büchsenmacher Müller;

des Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Militärverblenstkreuzes 2. Klasse:
dem Oberstleutnant v. Mühlenfels, Kommandeur des 1. Feldregiments,

Hauptmann v. Oertzen in der 1. Feldartillerie-Abteilung,

dem 1ntewosshier Reinholz, dem Gesfreiten Bössow, den Reitern Antrum, Bröcker, Doß, Eydam,
Packebusch, Pagels und Schönbaum;

des Ritterkreuzes zweiter Abteilung mit Schwertern des ———. SächsischenHausordens der Wachsamkeit oder vom weißen Falken
b#em Oberleumant Weitzenberg im 2. Feldregiment;

des mit dem Großherzoglich Oldenburgischen Haus= und Verdienstorden des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig verbundenen Ehrenkreuzes 3. Klasse mit Schwertern:

dem Sanitätsgefreiten Söller;

des Ritterkreuzes 2. Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens
Heinrichs des Löwen:

dem Leutnant v. Langendorff;

der mit dem Herzoglich Anhaltischen Hausorden Albrechts des Löwen verbundenen.
silbernen Verdienstmedaille mit Schwertern:

dem Sergeanten Ziesing, den Unteroffizieren Jäger, Heinecke und Schütze;

des Ritterkreuzes 2. Klasse mit Schwertern des aeilerhnch Badischen Ordensvom Zähringer Löwen:
dem Leutnant Paschafius;

des Großherzoglich Mecklenburg--Streliichen,Verdienstkreuzes für Auszeichnung
im Kriege:

dem Gefreiten Krämer;

der Schwerter zum Ritterkreuz 2. Klasse 0% HerHerzoglichBraunschweigischenOrdens
Heinrichs desL9

dem evangeltschen Feldgeistlichen, Didisionspfarrer Schnidt,

der Schwerter zum Ritterkreuz 2. Klosse, des Herzoglich Sachsen- Ernestinischen
d Hausordens:

em Oberleutnant Rietzsch im 2. Feldregiment;

des Fürstlich Schwarzburgischen Ehrenkreuzes, 2. Klasse mit Schwertern:
dem Hauptmann Volkmann im 2, Feldregiment

des durti w. Schwarzburgischen Ehrenkreuzes 3. g#lasse mit Schwertern und des
lich Reußischen Ehrenkreuzes 3. Klasse mit Schwertern=dem Leutnant e im 2. Feldregiment sowmie

der Schwerter
dum Ehrenkreuz 4. Klasse des Fürstlich Lippischen audordend.

dem Oberleutnant Freiherrn v. Fürstenberg im 2. Feldregiment.
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der Raiserlichen Schutztunppe für Südwestafrika bei den Rampfen gegendie aufständischen Eingeborenen.
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Gefallen:

Am 20. Juni nördlich Warmbad.

. Reiter Paul HäufelfrüheriatKöniglichSächstfchens JnfanterlhRegiment Nr. 105 König Wil-
helmII. von Wörttemberg, zuletzt im Landwehrbezirk Ba

A Reller Karl Kirchhoff, früher im 2. Hannoverschen Ulaneneheginent Nr. 14.

Am 20. Juni zwischen Kalksontein-Süd und Warmbad, als Relaisreiter.

Reiter Karl Schurma, früher im 4. Niederschlesischen Infanterie Regiment Nr. 51, zuletzt im
Landwehrbezirk Beuthen.

Am 21. Juni beim Überfall einer Pferdewache bei Gabis:

AReiter Andreas Rogler, früher im Königlich Bayertschen 2. Fußartillerie-Regiment, vier Schüsse.

Verwundet:

Am 4. Juni im Gefecht bei Goabis (Sperlingspuetz):

. geitär JofefBielmain,fc-üherimBadiichenTrakn-BatalllonNr.I4,leicht,Steiasplltterrechteand.

Am 21. Juni beim überfall einer Pferdewache bei Gabis:

. Sergeant Waler Jünke, früher im Königlich Bayerischen 10. Feldartillerie-Regiment, schwer, Schuß
linke Brust,O
Sergeant Hug l“ Schur „, früher im Infanterle-Repiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen
ErMagdeburgischen)3#27, leicht, Streifschuß linke

A Gefrelter Adam Lutz, frührr im Königlich a0. Feldartillerie-Regiment, schwer, Schuß
linken Oberschenkel.

Nachträglich gemeldet:

Am 4. Mai im Gefecht bei Rooisvley:

 Reiter Karl Gorgas, früher im 6. Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 49, leicht, Streifschuß
rechten Handballen.

Am 24. Mai auf Patrouille bel Station Kameelmund-

e1e Otto Barann, früher im 1. Seebataillon, zuletzt im Landwehrbezirk Prenzlau, leicht, Schußk. Gefreit

linken Brustmuskel.

Vermißt: 6

Seit 21. Juni beim Überfall einer Pferdewache bei Gabis:

 MReiter Paul Reincke, früher im Großherzoglich Mecklenburgischen Feldartillerie-RegimentNr.60.

An Krankheiten gestorben:

Im Lazarett Keetmanshoop:

. ReiterEnnst. Reimer, früher im 2. Pommerschen Ulanen-Regiment Nr. 8, am 11. Juni an Typhus
und Slorbut.

In der Krankensammelstelle Holoog:
. Gefreiter Robert Lietz, früher im Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pom-

merschen) Nr. 2, am 12. Juni an Nieren- und Lungenentzündung.

Im Feldlazarett Lüderitzbucht:

. Relter Peter Roß, früher im 2. roßtherhoglch Hessischen Dragone Repiment (Leib-Dragoner-
Regiment) Nr. 24, am 12. Junt an T

 Reiter Karl Setben, früher im 8. — Infanterie-Regiment Nr. 71, am 17. Juni an
Nierenentzlin

. Gehälter Also-IS Behra, früher im 2. Nassauischen Infanterie-Regiment Nr. 88, am 24. Juni an

Im Feldlazarett Kalkfontein:

. Relter Josef Beißer, früher imel Bayerischen 16. Infanterle-Regiment Großherzog Ferdinand
von Toskana, am 18. Juni an T
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Im Lazarett Windhuk: .

 FGefreiter Mathäus Koch, früher im Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen
(2. Württembergischen) Nr. 120, am 18. Juni an Lungenentzündung.

In der Kranken sammelstelle Kubub:

Nr. 1, am 22. Juni an Herzschwäche.
Cefreiter Julius Wichmann, früher im Jäger-Bataillon Graf Vorck von Wartenburg (Ostpreußischen)

Im Lazarett Warmbad:
rEG Reiter Wilhelm Zeggel, früher im Kürossier-Regiment Kaiser Nllolaus I. von Rußland (VBranden-

burgischen) Nr. 6, am 25. Juni an Typhus und Skorbut.

10 An Bord „Gertrud Woermann“:

. 7 Paul Cleve, früher im 5. Hanmoverschen Infanterie-Regiment Nr. 165, am 16. Juni an

An Bord „Lulu Bohlen“:
— —

Transports 2 7, am 16. Juni an Ruhr.
.Ulan Wirli Trautwein, früher im Thüringischen Ulanen-Regiment Nr. 6, vom Begleitkommando des
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Nichtamtlicher Teil.

Perwwnal-Nachxrichten.
Nachruf.

In der Nacht vom 26. zum 27. April starb an
den Folgen selner im Gesecht bei Witmund in den
Karasbergen am 20. April erlkttenen schweren Ver-
wundung der Leutnant

Friedrich Schlüter
der 2. Kompagnie 1. Feldregiments.

Erst ganz kürzlich hier eingetroffen, war er voller
Frische und Begeisterung in die Front geeilt. Glelch

erste Gefecht setzte seinem edlen Streben ein Ende.

# e werden des tapferen Offiziers und beliebten
meraden stets in Treue gedenken.

lumas, den 28. April 1906.

in Namen der Offiziere der Südtruppen:

v. Estorff, Oberstleutnant.

an 19. Nachruf.
Mal 1906 fiel im Patrouillengefecht

bei Kanus am Südwestrand der Großen —#

der Leutnant Curt Engler

Duskt Wahrend selner zeheen
Schutztruppe hat er du

zahlreiche — eenn einen 8
n in j -

bewasen lä jeder Hinsicht ausgezeich
sch nher Auch in letzter Zeit hat er

durch gewandte und kühne Ritte
* Am Oranje entging er in schlimmer

ce dem fast sicheren Tode. t noch, wenige
Stunden vor seinem Tode hat er wi, chugeMeld

den Abzug des Feindes gemacht. Mit alle
gie sich den Spuren des Gegners anheftend,

geriet er in einen Hinterhalt und fand mit drei

Reltern zusammen den Heldentod.
Wir werden den tapferen, treuen Kameraden in

bestem Angedenken behalten.
Im Namen der Offiziere der Südtruppen:

v. Estorff,

Oberstleutnant und Kommandeur des2. Feldregiments.

Deutsch-Gstafvika.
Der frühere Rechtsanwalt Dr. Schultze ist beim

Kaiserlichen Bezirksgericht in Daressalam zur Aus-
übung der Rechtsanwaltschaft zugelassen worden.

Die Wiederausreise nach Ostafrika hat am
23. Juni angetreten der Maschinist Stiehler.

Am 9. Juli 1906 wird der Dr. phil. Castens
die Ausreise und der Förster Dankert und die

Kanzleigehilsen Richter und Garbe werden die

Wiederausreise nach Deutsch-Ostafrika antreten.

Aus Ostafrika sind mit Heimatsurlaub einge-
troffen: Bezirksamtmann v. Rode, Geheimer Re-
gierungsrat Dr. Stuhlmann, Bezirksamtssekretär
Werner, kommiss. Gouvernementssekretär Scholz,
Regierungsbaumeister Dormann, Landmesser Kayser
und Bureauassistent 2. Kl. Schulz.

Mit Heimatsurlaub sind am 15. Juni 1906 in

Genua eingetroffen: Feldwebel Schmidt (Max),
Sergeant Ehrhardt, Unteroffizier Hagemann und
die Sanitätssergeanten Terwesten und Weiland.
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